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       Leverkusen, 02.12.2022 

 

Liebe Eltern unserer OGS-Kinder der GGS Bergisch Neukirchen, 

 

in letzter Zeit gab es hinsichtlich der außerordentlichen OGS-Abholzeiten viele 
Rückfragen.  

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir Ihre Interessen berücksichtigen 
können und unserem pädagogischen Konzept gerecht werden können. 

Laut BASS 12-63 Nr. 2/SchulG  § 9 Absatz 3 SchulG erstreckt sich der Zeitrahmen 
offener Ganztagsschulen bis mindestens 15.00 Uhr. 

Sie haben die Möglichkeit vor/zu Beginn des Schuljahres einen Antrag auf eine 
Befreiung von der OGS wegen 

> regelmäßig stattfindender außerschulischer Bildungsangebote (z.B. Sportangebote 
in Sportvereinen oder der Besuch der Musikschule)  

> oder regelmäßiger Therapien  

schriftlich über die Schulleitung zu beantragen. Eine Freistellung ist maximal an zwei 
Tagen in der Woche möglich. Diese Zeiten werden an die OGS-Mitarbeiter der 
jeweiligen Gruppe übermittelt und können so dauerhalft in den Ablauf eingebaut 
werden.  

Schwierig einzubauen sind Anfragen zu einmaligen Terminen, die durch die 
wachsende Anzahl der OGS-Kinder ebenfalls kontinuierlich steigen und zunehmend 
unseren Ablauf erschweren. Zum einen ist der organisatorische Aufwand sehr hoch, 
die Anfragen entgegenzunehmen, zu bündeln, weiterzugeben und zum anderen bringt 
es sehr viel Unruhe in unseren Ablauf, da zu vielen verschiedenen Uhrzeiten Kinder 
aller Gruppen die OGS verlassen sollen.  

In Zukunft möchten wir uns wieder mehr auf die Kinder und unsere pädagogische 
Arbeit konzentrieren können.  

Gleichzeitig möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, wichtige Termine mit Ihren 
Kindern ohne großen Aufwand wahrnehmen zu können.  

Um beide Interessen kombinieren zu können, bieten wir Ihnen an, Ihr Kind  

 zu Geburtstagen, 
 zu Arztbesuchen oder 
 zu Amtsterminen 

ab sofort auf Anfrage bereits nach dem regulären Schulunterricht abholen zu 
können.  
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Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus keine Abholzeiten 
für Einzeltermine zwischen dem Schulschluss Ihres Kindes und 15.00 Uhr 
vereinbaren können.  

 

Hierzu richten Sie bitte spätestens 3 Tage im Voraus eine E-Mail an Frau Happ mit 
dem Grund (es muss einer der drei oben genannten Gründe sein) und dem 
entsprechenden Datum Ihres geplanten Termins.  

Diesen Vorlauf benötigen wir, um die Kommunikation (Lehrer, OGS) sicherzustellen 
sowie das Mittagessen abbestellen zu können.  

Wir hoffen, dass wir so alle Interessen berücksichtigen können.  

 

Freundliche Grüße 

  

Birgitt Happ     Sabine Matz 

Koordinatorin      Schulleitung 

 

 


